
869

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1947 Ausgegeben am 15. September 1947 42. Stück
2 1 1 . Verordnung: Betriebsrats-Wahlordnung — BRWO.
2 1 2 . Kundmachung: Verhängung von verschärften Verkehrsbeschränkungen im Grenzbezirk.

2 1 1 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 24. Juli 1947
über die Wahl der Betriebsräte und Ver-
trauensmänner (Betriebsrats-Wahlordnung—

BRWO.).

Auf Grund der §§ 9, Abs. (10), und 12,
Abs. (5), des Bundesgesetzes vom 28. März
1947, B.G.Bl. Nr. 97, über die Errichtung von
Betriebsvertretungen (Betriebsrätegesetz —
BRG.) wird verordnet:

Artikel I.

E r r i c h t u n g v o n B e t r i e b s r ä t e n .
§ 1. (1) In jedem dem Gesetz unterliegenden

Betrieb, in dem dauernd mindestens 20 Dienst-
nehmer beschäftigt sind, ist ein Betriebsrat zu
wählen.

(2) W e n n ein Un te rnehmen mehrere Betriebe
umfaßt , ist für jeden dieser Betriebe, bei dem
die Voraussetzungen des Abs. (1) zutreffen, ein
Betriebsrat zu wählen.

(3) Umfaß t ein Betrieb m e h r als 50 Dienst-
nehmer , so sind getrennte Betriebsräte der Ar-
beiter und der Angestellten zu wählen, wenn
jeder dieser Gruppen mindestens 20 dauernd
beschäftigte Diens tnehmer angehören.

Z a h l d e r B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r .

§ 2. (1) In den Betriebsrat sind zu wählen in
Betrieben m i t

20 bis 50 Diens tnehmern 3 Mitglieder,
51 bis 100 Diens tnehmern 4 Mitglieder,

101 bis 200 Diens tnehmern 5 Mitglieder,
201 bis 300 Diens tnehmern 6 Mitglieder,
301 bis 400 Diens tnehmern 7 Mitglieder,
401 bis 500 Diens tnehmern 8 Mitglieder,
501 bis 600 Diens tnehmern 9 Mitglieder,
601 bis 700 Diens tnehmern 10 Mitglieder,
701 bis 800 Diens tnehmern 11 Mitglieder,
801 bis 900 Diens tnehmern 12 Mitglieder,
901 bis 1000 Diens tnehmern 13 Mitglieder,

1001 bis 1500 Diens tnehmern 14 Mitglieder,
1501 bis 2000 Diens tnehmern 15 Mitglieder;

für je weitere 500 Diens tnehmer um 1 Mitglied
mehr , wobei Bruchteile v o n 500 für voll ge-
rechnet werden.

(2) In Betrieben, in denen nach § 1, Abs. (3),
getrennte Betriebsräte der Arbeiter und der
Angestellten zu errichten sind, r ichtet sich die
Zahl der Betriebsratsmitglieder jeder Dienst-
nehmergruppe nach der Anzahl d e r Dienst-
nehmer der betreffenden Gruppe .

(3) In Betrieben, in denen keine ge t rennten
Betriebsräte de r Arbei ter u n d de r Angestellten
zu errichten sind, m u ß auf jede dieser G r u p p e n
mindestens ein Betriebsratsmitglied entfallen, so-
fern ihr mindestens fünf dauernd beschäftigte
Dienstnehmer angehören; auf jede Gruppe , der
mindestens zwanzig dauernd beschäftigte Dienst-
nehmer angehören, müssen jedoch mindestens
drei Betriebsratsmitglieder entfallen. U m f a ß t
keine der beiden G r u p p e n mindestens zwanzig,
jede der beiden G r u p p e n aber mindestens fünf
dauernd beschäftigte Dienstnehmer , so entfallen
auf jene Gruppe , der die größere Anzahl von
Diens tnehmern angehört , zwei Betriebsratsmit-
glieder; umfassen beide Gruppen die gleiche A n -
zahl von Diens tnehmern , so entscheidet das Los
darüber, auf welche G r u p p e zwei Betriebsrats-
mitglieder entfallen.

§ 3. Für die Best immung der Anzahl der Mit-
glieder eines Betriebsrates ist die Anzahl der a m
Tage der Ausschreibung d e r Betriebsratswahlen
im Betrieb beschäftigten Diens tnehmer maß-
gebend; als Tag der Wahlausschreibung gilt
der Tag, an dem die Wahlkundmachung an-
geschlagen wird. Eine Änderung der Anzahl
der Diens tnehmer des Betriebes nach Ausschrei-
bung der Betriebsratswahlen ist auf die Anzahl
der Betriebsratsmitglieder während der Tä t ig -
keitsdauer des Betriebsrates ohne Einfluß.

§ 4. Für jedes Betriebsratsmitglied ist ein Er -
sa tzmann zu wählen.

T ä t i g k e i t s d a u e r .

§ 5. Die Betriebsratsmitglieder und deren Er-
sa tzmänner werden auf die Dauer eines Jahres
gewählt . Wiederwahl ist zulässig.

A r t d e r W a h l .
§ 6. (1) Die Wahlen sind unmittelbar, geheim

und, soweit im folgenden nichts anderes be-
stimmt wird, nach den Grundsätzen des Ver-
hältniswahlrechtes durchzuführen.
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(2) In den Fällen der §§ 1, Abs. (3), und 2,
Abs. (3), sind die Wahlen getrennt für, die
Gruppe der Arbeiter und der Angestellten
durchzuführen.

(3) In den Fällen des § 2, Abs. (3), werden
die Mitglieder des Betriebsrates in Dienst-
nehmergruppen, der weniger als 20 Dienst-
nehmer angehören, mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gewählt. In diesen Fällen
sind die Bestimmungen des § 37 sinngemäß mit
der Maßgabe anzuwenden, daß nur den Wahl-
berechtigten jener Dienstnehmergruppe, für die
die Betriebsratsmitglieder zu bestellen sind, das
Stimmrecht zukommt.

W a h l b e r e c h t i g u n g .

§ 7. (1) Wahlberechtigt sind alle Dienstnehmer
des Betriebes ohne Unterschied des Geschlechtes
und der Staatsbürgerschaft, die am Tage der
Wahlausschreibung das 18. Lebensjahr vollendet
(haben und am Tage der Wahlausschreibung und
am Wahltag im Betrieb beschäftigt sind, sofern
sie nicht nach Abs. (2) vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind.

(2) Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind
a) alle Dienstnehmer, die nach den Vor-

schriften des jeweils für die letzte Wahl in
die gesetzgebende Körperschaft in Gel-
tung gestandenen Wahlgesetzes vom Wahl-
recht, albgesehen vom Erfordernis der
Staatsbürgerschaft, ausgeschlossen waren,
sofern die Ausschließungsgründe am Tage
des Anschlages der Wahlkundmachung
noch bestehen;

b) bis zum 30. April 1950, belastete Personen
im Sinne des § 17, Abs. (2), des Verbots-
gesetzes 1947, es sei denn, daß sie der
Versehrtenstufe IV angehören oder für sie
eine Ausnahme gemäß § 27, Abs. (1),
Verbotsgesetz 1947, bewilligt wurde.

W ä h l b a r k e i t .

§ 8. (1) Wählbar sind alle nach § 7 wahl-
berechtigten Dienstnehmer des Betriebes, die
österreichische Staatsbürger sind, am Tage der
Wahlausschreibung das 24. Lebensjahr vollendet
haben und am Wahltag, sofern im folgenden
nichts anderes bestimmt wird, seit mindestens
sechs Monaten im Betrieb beschäftigt 6ind.

(2) Wählbar sind nicht Familienmitglieder des
Betriebsinhabers; als solche gelten:

a) Der Ehegatte des Betriebsinhabers;
b) die Kinder und Enkel des Betriebsinhabers

und deren Ehegatten;
c) die Eltern und Großeltern des Betriebs-

inhabers sowie die Eltern und Großeltern
des Ehegatten des Betriebsinhabers;

d) die Geschwister des Betriebsinhabers und
deren Ehegatten;

e) Personen, die zum Betriebsinhaber im Ver-
hältnis von Wahlkindern, Mündeln oder
Pflegekindern stehen.

(3) In Betriebsräte von mindestens vier Mit-
gliedern können auch Vorstandsmitglieder und
Angestellte von kollektivvertragsfähigen Berufs-
vereinigungen der Arbeiter und der Angestellten
gewählt werden. Es müssen jedoch mindestens
drei Viertel der Betriebsratsmitglieder Dienst-
nehmer des Betriebes sein. Vorstandsmitglieder
und Angestellte der bezeichneten Berufsver-
einigungen können gleichzeitig nu r einem Be-
triebsrat angehören.

(4) In neu errichteten und in Saisonbetrieben
sind auch Dienstnehmer wählbar, die noch nicht
sechs Monate im Betrieb beschäftigt sind. Als
Saisonbetriebe gelten Betriebe, die nur zu be-
stimmten Jahreszeiten in Gang sind oder regel-
mäßig zu gewissen Zeiten des Jahres erheblich
verstärkt arbeiten.

W a h l v o r s t a n d .
§ 9. (1) Die Ausschreibung und Durchführung

der Betriebsratswahlen erfolgt durch den Wahl-
vorstand. Im Falle der Durchführung getrennter
Wahlen für die Gruppe der Arbeiter und der
Angestellten ist von der Betriebsversammlung
für jede Gruppe ein Wahlvorstand zu bestellen.

(2) In Betrieben, in denen getrennte Betriebs-
räte für die Gruppe der Arbeiter und der An-
gestellten zu wählen sind, bestellt jede Sektion.
[§ 6, Abs. (1), des Betriebsrätegesetzes] ihren
Wahlvorstand.

(3) Der Wahlvors tand besteht aus drei wahl-
berechtigten Dienstnehmern des Betriebes, die
von der Betriebsversammlung (Sektion) auf
Grund von Vorschlägen [Abs. (5)] gewählt
werden.

(4) Wählen Arbeiter und Angestellte den Be-
triebsrat gemeinsam, so müssen beide Gruppen
im Wahlvors tand vertreten sein.

(5) Die Einberufung der Betr iebsversammlung
(Sektion), in de r die W a h l des Wahlvors tandes
vorgenommen werden soll, ist v o m Einberufer
spätestens zwei Wochen v o r h e r durch Anschlag
bekanntzumachen. Vorschläge für die Wohl des
Wahlvors tandes sind dem Vorsi tzenden späte-
stens drei Tage v o r der Betr iebsversammlung
zu übergelben. Die Wahl des Wahlvors tandes
erfolgt durch H a n d e r h e b e n der wahlberechtigten
Diens tnehmer in der Betriebsversammlung. Als
gewählt gelten die Kandidaten jenes Vorschlages,
der die meisten S t immen auf sich vereinigt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die A b -
s t immung über die Wahlvorschläge erfolgt in
der Reihenfolge ihres Einlangens beim V o r -
sitzenden. Die im gewählten Vorschlag der
Reihenfolge nach bezeichneten ersten drei Dienst-
n e h m e r sind die Mitglieder des W a h l v o r -
standes, die nächsten drei Diens tnehmer ihre Er-
satzmänner , d ie entsprechend ihrer Reihenfolge
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an die Stelle eines an der Ausübung seiner Funk-
t ion verhinderten Mitgliedes t reten.

(6) Wi rd innerhalb der in Abs. (5) bezeichneten
Frist nur ein Vorschlag überreicht, so gelten,
ohne daß eine Abst immung stattfindet, die
Kandidaten dieses Vorschlages als gewählt. Im
übrigen gelten die Bestimmungen des Abs. (5),
letzter Satz.

(7) Für die Wahl des Wahlvorstandes von
Dienstnehmergruppen, der weniger als zwanzig
Dienstnehmer angehören, bedarf es nicht der
Überreichung von Vorschlägen. In diesem Falle
kann der Wahlvorstand auf Grund eines in der
Betriebsversammlung mündlich erstatteten An-
trages mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen von der Betriebsversammlung [§ 5,
Abs. (9), des Betriebsrätegesetzes] gewählt wer-
den.

(8) Der Wahlvorstand faßt seine Beschlüsse mit
Stimmenmehrheit. Er wählt aus seiner Mitte
einen Vorsitzenden. Bleibt die Wahl ergebnislos,
führt das an Jahren älteste Mitglied des Wahl-
vorstandes den Vorsitz.

V e r z e i c h n i s d e r D i e n s t n e h m e r .

§ 10. Der Betriebsinhaber ist verpflichtet,
dem Wahlvorstand die zur Durchführung der
Wahl erforderlichen Verzeichnisse der Dienst-
nehmer des Betriebes (der Sektion) rechtzeitig,
getrennt nach Arbeitern und Angestellten, zur
Verfügung zu stellen; die Verzeichnisse haben
Familien- und Vornamen, die Geburtsdaten, die
Staatsbürgerschaft und den Tag des Eintrittes der
Dienstnehmer im Betrieb zu enthalten.

W ä h l e r l i s t e .

§ 11. (1) Der Wahlvors tand stellt an H a n d
der Verzeichnisse (§ 10) die Wahlberechtigten
fest, indem er jene ausscheidet,

a) die am Tage der Wahlausschreibung noch
nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben;

b) die nach § 7, Abs. (2), vom Wahlrecht aus-
geschlossen sind.

(2) Auf Grund der Feststellungen nach Abs. (1)
verfaßt der Wahlvorstand die Wählerliste.

§ 12. (1) Die Wählerliste ist gleichzeitig mi t
dem Anschlag der Wahlkundmachung (§ 13) zur
Einsicht aller im Betrieb beschäftigten wahl-
berechtigten Dienstnehmer aufzulegen.

(2) Gegen die Wählerliste kann jeder im Be-
trieb beschäftigte wahlberechtigte Dienstnehmer
binnen einer Woche nach dem Anschlag der
Wahlkundmachung Einspruch beim Vorsitzenden
des Wahlvorstandes erheben, und zwar sowohl
wegen der Aufnahme vermeintlich Nichtwahl-
berechtigter als auch wegen der Nichtaufnahme
vermeintlich Wahlberechtigter. Verspätet einge-
brachte Einwendungen bleiben unberücksichtigt
[§ 13, Abs. (2), lit. e ] .

(3) Der Wahlvorstand hat die Einwendungen
gewissenhaft zu prüfen und, wenn er sie als be-
gründet erachtet, die Wählerliste richtigzustellen.
Offensichtliche Irr tümer in der Wählerliste kann
der Wahlvorstand auch ohne Antrag bis zum
Wahltag berichtigen.

(4) Die Entscheidung des Wahlvorstandes kann
nur mit Anfechtung der ganzen Wahl ange-
fochten werden.

W a h l k u n d m a c h u n g .

§ 13. (1) Der Wahlvors tand bestimmt den
Termin der W a h l derart, daß zwischen dem Tag
der Ausschreibung (Anschlag der Wahlkund-
machung) und dem letzten Tag der Stimm-
abgabe in Betrieben mit 20 bis 100 Dienst-
nehmern mindestens zwei Wochen, in Betrieben
mit mehr als. 100 Dienstnehmern mindestens drei
Wochen liegen.

(2) In der Wahlkundmachung sind mitzuteilen:
a) der Tag (die Tage) der Vornahme der W a h l

und die für die Stimmabgabe bestimmten
Tagesstunden;

b) der Ort , an dem die Stimmabgabe zu er-
folgen hat ;

c) die Zahl der zu wählenden Betriebsrats-
mitglieder (§ 2);

d) der Or t im Betrieb, wo die Wählerliste und
ein Abdruck dieser Verordnung eingesehen
werden können;

e) die Bestimmung, daß Einwendungen gegen
die Wählerliste [§ 12, Abs. (2)] binnen
einer Woche nach dem Anschlag der Wahl -
kundmachung beim Vorsitzenden des Wahl -
vorstandes einzubringen sind und daß ver-
spätet eingebrachte Einwendungen unbe-
rücksichtigt bleiben;

f) die Aufforderung, daß Wahlvorschläge
schriftlich beim Vorsitzenden des Wahl-
vorstandes spätestens eine Woche vor dem
(ersten) Wahltag eingereicht werden
müssen, widrigenfalls sie nicht berück-
sichtigt werden; ferner die Bestimmung,
daß die Wahlvorschläge doppelt so viele
Bewerber enthalten sollen, als Betriebsräte
zu wählen sind; endlich die Bestimmung,
daß die Wahlvorschläge mindestens von
doppelt so vielen wahlberechtigten Dienst-
nehmern unterfertigt sein müssen, als Be-
triebsratsmitglieder (ausschließlich Ersatz-
männer) zu wählen sind, wobei auf die
erforderliche Anzahl von Unterschriften
die allfälligen Unterschriften von Wahl-
werbern nur bis zur Höhe der Zahl der
zu wählenden Betriebsratsmitglieder (aus-
schließlich Ersatzmänner) angerechnet wer-
den;

g) die Angabe, wo und wann die zur Wahl-
handlung zugelassenen Wahlvorschläge zur
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Einsicht der Wahlberechtigten aufliegen
werden;

h) die Vorschrift, daß Stimmen gültig nur für
zugelassene Wahlvorschläge abgegeben wer-
den können [§ 19, Abs (5 ) ] ;

i) die Vorschrift, wie die Stimmabgabe zu er-
folgen hat [§ 19, Abs. (3 ) ] ;

k) die Bestimmung, daß Wahlberechtigte, die
durch Ausübung ihres Berufes, infolge
Krankheit oder Urlaub an der persönlichen
Stimmabgabe verhindert sind, die Stimm-
zettel in verschlossenen Umschlägen dem
Wahlvorstand einsenden oder durch einen
gehörig ausgewiesenen Bevollmächtigren
übermitteln können (§ 20).

(3) Die Wahlkundmachung ist im Betrieb der-
ar t anzuschlagen, daß alle Wahlberechtigten bis
zur Beendigung der Wahlhandlung leicht von
ihrem Inhalt Kenntnis nehmen können; in
größeren Betrieben ist sie an mehreren Stellen
anzuschlagen. Sie ist vom Vorsitzenden des
Wahlvorstandes zu unterfertigen.

W a h l v o r s c h l ä g e .

§ 14. (1) Wählergruppen, die Wahlwerber auf-
zustellen beabsichtigen, haben ihre Wahlvor-
schläge schriftlich, spätestens eine Woche vor dem
(ersten) Wahltag, beim Vorsitzenden des Wahl -
vorstandes zu überreichen, der den Empfang des
Wahlvorschlages unter Angabe der Zeit der
Empfangnahme zu bestätigen hat .

(2) Der Wahlvorschlag muß

a) von mindestens doppelt so vielen wahl-
berechtigten Dienstnehmern unterfertigt
sein, als Betriebsratsmitglieder (ausschließ-
lich Ersatzmitglieder) zu wählen sind,
wobei auf die erforderliche Anzahl von
Unterschriften des Wahlvorschlages all-
fällige Unterschriften von Wahlwerbern
nur bis zur Höhe der Anzahl der zu
wählenden Betriebsratsmitglieder (aus-
schließlich Ersatzmitglieder) angerechnet
werden;

b) ein Verzeichnis von höchstens doppelt so
vielen Wahlwerbern als Betriebsratsmit-
glieder zu wählen sind, enthalten, und zwar
in der beantragten Reihenfolge und unter
Angabe des Familien- und Vornamens
sowie des Geburtsdatums; die Wahlwerber
müssen nach § 8 wählbar sein;

c) einen der Unterzeichneten als Vertre ter
des Wahlvorschlages anführen, anderen-
falls der Erstunterzeichnete als Vertreter
gilt.

(3) Der Wahlvorschlag kann durch Aufschrift
als Vorschlag einer best immten Organisation
oder wahlwerbenden Gruppe bezeichnet werden.

(4) Die Verbindung (Koppelung) von Wahl -
vorschlägen ist unzulässig.

§ 15. (1) Der Wahlvors tand hat die innerhalb
der Einreichungsfrist überreichten Wahlvor-
schläge zu prüfen und vorhandene Bedenken
umgehend dem Vertreter des Wahlvorschlages
mitzuteilen. Dieses Verfahren ist insbesondere
auch dann einzuleiten, wenn eine in einem
Wahlvorschlag genannte Person Einspruch gegen
die Aufnahme in den Wahlvorschlag erhebt.
Zur Behebung der Mängel ist eine Frist von
mindestens 48 Stunden zu setzen. Änderungen
im Wahlvorschlag oder dessen Zurückziehung
sind vom Vertreter des Wahlvorschlages späte-
stens bis zum Ablauf des vierten Tages vor dem
Beginn der Wahlhandlung dem Wahlvors tand
mitzuteilen. Änderungen im Wahlvorschlag
durch Streichung oder Neuaufnahme von Wahl-
werbern sowie die Zurückziehung des Wahlvor -
schlages müssen von sämtlichen Dienstnehmern,
die den seinerzeitigen Wahlvorschlag unter-
zeichnet haben, unterschrieben sein.

(2) Nicht zuzulassen sind Wahlvorschläge, die
verspätet überreicht wurden; ferner Wahlvor-
schläge, die nicht die erforderliche Anzahl von
Unterschriften tragen oder keinen einzigen
wählbaren Wahlwerber enthalten, wenn das Be-
richtigungsverfahren im Sinne des Abs. (1) er-
folglos geblieben ist.

(3) Wahlwerber, denen die Wählbarkei t fehlt,
sind vom Wahlvors tand aus dem zugelassenen
Wahlvorschlag zu streichen. Ebenso sind die
Namen jener Personen zu streichen, die unge-
achtet des nach Abs. (1) durchgeführten Berich-
tigungsverfahrens so unvollständig bezeichnet
sind, daß über ihre Identi tät Zweifel bestehen.

(4) Die Beschlüsse des Wahlvors t andes über
die Zulassung der Wahlvorschläge k ö n n e n n u r
im W e g e einer Anfechtung der ganzen W a h l
angefochten werden .

(5) W i r d kein Wahlvorschlag überreicht oder
reicht der einzige Wahlvorsch lag nicht aus, u m
den Betr iebsrat vol ls tändig zu besetzen, so ist
das Wahlverfahren v o m Wahlvors tand mittels
einer neuen Wah lkundmachung unverzüglich
von neuem einzuleiten.

(6) W ä h r e n d der letzten drei Tage vor dem
Beginn der Wahlhand lung sind die zur W a h l -
handlung zugelassenen Wahlvorschläge an der
in der Wah lkundmachung bezeichneten Stelle
[§ 13, Abs. (2), lit. g] zur Einsicht für die W a h l -
berechtigten aufzulegen oder anzuschlagen.

W a h l v o r b e r e i t u n g .

§ 16. (1) Die Wahlvorbere i tungen und die
Wahlen sind nach Möglichkeit ohne jede Be-
tr iebsstörung vorzunehmen.

(2) Die Wahlhand lung findet zu der in der
Wah lkundmachung bezeichneten Zeit, an dem
in ihr angegebenen O r t stat t [§ 13, Abs. (2),
lit. a und b]. Der Wah lo r t m u ß für die Durch-
führung der Wah l geeignet sein und soll nach
Tunlichkeit im Betriebe liegen.
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W a h l k o m m i s s i o n e n .

§ 17. (1) Wird in der Wahlkundmachung be-
stimmt, daß die Stimmabgabe an mehreren
Orten gleichzeitig stattzufinden hat, so ist vom
Wahlvorstand für jeden Wahlort, an dem er
die Wahlhandlung nicht selbst leitet, eine Wahl-
kommission zu bestellen, die aus drei Wahl-
berechtigten besteht. Hiebei ist eines der Mit-
glieder der Wahlkommission als ihr Vorsitzender
zu bezeichnen. Die Wahlkommission faßt ihre
Beschlüsse mit Stimmenmehrheit.

(2) Der Wahlkommission stehen hinsichtlich
der Wahlhandlung die gleichen Befugnisse und
Aufgaben zu wie dem Wahlvorstand.

W a h l z e u g e n .

§ 18. Jede Wählergruppe, deren Wahlvor-
schlag zugelassen wurde, ist befugt, für jeden
Wahlort dem Wahlvorstand höchstens zwei
Wahlzeugen zu bezeichnen, denen das Recht zu-
steht, die Wahlhandlungen zu beaufsichtigen.
Als Wahlzeugen können auch Vorstands-
mitglieder oder Angestellte von kollektivver-
tragsfähigen Berufsvereinigungen der Arbeiter
und der Angestellten namhaft gemacht werden.

S t i m m a b g a b e .

§ 19. (1) Der Wahlvorstand überprüft vor
Beginn der Wahlhandlung, ob die Wahlurne
leer ist; er hat dafür zu sorgen, daß eine, im
Bedarfsfalle mehrere Wahlzellen am Wahlorte
vorhanden sind. Als Wahlzelle genügt jede Ab-
sonderungsvorrichtung im Wahllokal, die ein
Beobachten des Wählers bei der Stimmabgabe
verhindert. Im übrigen gelten für die Einrich-
tung der Wahlzelle die Bestimmungen des § 46
des Verfassungsgesetzes vom 19. Oktober 1945,
St. G. Bl. Nr. 198 (Wahlgesetz), sinngemäß.

(2) Die W a h l wird, soweit im § 20 nichts
anderes bes t immt wird, durch persönliche Abgabe
des Stimmzettels am W a h l o r t vorgenommen.
Jeder Wähler hat eine St imme.

(3) Die Wahl ist geheim; jeder Wähler t r i t t
vor den Wahlvors tand , nennt seinen N a m e n
und erhäl t vom Vorsi tzenden einen undurch-
sichtigen leeren Umschlag und auf Verlangen
einen leeren St immzettel . Der Wähle r ha t sich
hierauf in die Wahlzelle zu begeben, legt den
ausgefüllten St immzettel in den Umschlag, t r i t t
dann aus der Zelle und übergibt den geschlos-
senen Umschlag dem Vorsi tzenden, der ihn
uneröffnet in die Wah lu rne legt. Die Abgabe
der St imme ist in der Wählerl is te durch A b -
streichen des Namens des Wählers kenntlich zu
machen und in ein Abstimmungsverzeichnis
un te r Beisetzung der fortlaufenden Zahl der
Wählerl iste e inzutragen.

(4) Im Zweifel hat der Wäh le r seine Ident i tä t
in geeigneter Weise (durch U r k u n d e n , Zeugen
u. dgl.) nachzuweisen.

(5) D e r Wäh le r k a n n seine St imme gültig
n u r für einen der zugelassenen Wahlvorschläge
abgeben. Er kann den Wahlvorschlag en tweder
durch die Aufschrift [§ 14, Abs. (3)] oder durch
Angabe eines oder mehrerer Wahlwerber des
Wahlvorschlages bezeichnen.

(6) Der St immzet te l ist ungült ig, wenn er auf
verschiedene Wahlvorschläge lautet, wenn er
unterschrieben ist oder wenn er andere als die
in einem zugelassenen Wahlvorschlag angege-
benen Wahlwerber enthä l t . W e n n ein Umschlag
mehrere gültig ausgefüllte St immzet te l en thä l t ,
die auf verschiedene Wahlvorschläge lauten, sind
alle ungült ig. Lauten die gültig ausgefüllten
Stimmzettel auf denselben Wahlvorschlag, so sind
sie als ein einziger St immzet te l zu zählen.

S t i m m a b g a b e b e i b e g r ü n d e t e r A b -
w e s e n h e i t .

§ 20. (1) Wahlberecht igte , die infolge Aus-
übung ihres Berufes, wegen Krankhei t oder
Ur l aub an der persönlichen St immabgabe ver-
hinder t sind, können ihre St immzet te l dem
Wahlvors tand (Wahlkommission) einsenden oder
durch einen gehörig ausgewiesenen Bevollmäch-
tigten dem Wahlvors tand (Wahlkommission)
übergeben. De r St immzettel m u ß sich in einem
verschlossenen Umschlag befinden, wobei der
Umschlag selbst zu r W a h r u n g des Wahlgeheim-
nisses keinerlei Aufschrift oder Zeichen tragen
darf, die auf die Person des Wählers schließen
lassen. Dieser Umschlag ist in einen zweiten
Umschlag zu legen.

(2) Die Einsendung des verschlossenen U m -
schlages ha t so zeitgerecht zu erfolgen, daß er
spätestens bis zum Ablauf der für die St imm-
abgabe festgesetzten Zeit beim Wahlvors t and
(Wahlkommission) e inlangt ; nach diesem Zeit-
p u n k t e einlangende St immzet te l sind ungült ig.

(3) De r Wahlvors tand (die Wahlkommiss ion)
ve rmerk t in der Wählerl is te bei den Wähle rn ,
die den Stimmzettel fristgerecht eingesendet
haben, diese Tatsache, streicht die Namen der
Wähle r in der Wählerliste ab und legt den un-
eröffneten Umschlag in die Wahlu rne . Die Ab-
gabe der Stimme ist im Abst immungsverzeich-
nis e inzutragen. Die Vollmacht ist vom Wahl -
vors tand zu den Wahlak ten zu nehmen.

E r m i t t l u n g d e s W a h l e r g e b n i s s e s .
§ 2 1 . (1) Die St immabgabe ist v o m Wah lvo r -

stand mit dem Ablauf der in der W a h l k u n d -
machung dafür festgesetzten Zeit [§ 13, Abs. (2),
lit. a)] für beendet zu erklären.

(2) Unmi t t e lba r nach Beendigung der S t imm-
abgabe mischt der Wahlvors tand die in der
W a h l u r n e befindlichen Umschläge, entleert so-
dann die Wah lu rne , zählt die Anzahl der U m -
schläge und stellt die Übere ins t immung ihrer
Anzahl mit der Zahl der im Abst immungsver-
zeichnis ve rmerk ten Wähler fest. Sodann öffnet
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der Wahlvorstand die Umschläge, prüft die Gül-
tigkeit der Stimmzettel [§ 19. Abs. (5) und (6)],
stellt die Zahl der ungültigen Stimmen fest,
versieht die ungültigen Stimmzettel mit fort-
laufenden Zahlen, ordnet die gültigen Stimm-
zettel nach den Wahlvorschlägen und stellt die
Zahl der für jeden zugelassenen Wahlvorschlag
gültig abgegebenen Stimmen fest.

(3) In den Fällen des § 17, Abs. (1), übergibt
die Wahlkommission, die versiegelte Wahlurne
und die Wahlakten unmit telbar nach Beendigung
der Stimmabgabe dem Wahlvorstand, der das
Wahlergebnis ermit tel t .

(41 Die Anzahl der auf die zugelassenen Wahl -
vorschläge entfallenden Betriebsratsmitglieder
wird mittels der Wahlzahl ermittelt . Die Wahl-
zahl wird wie folgt berechnet. Die Summen der
für jeden Wahlvorschlag abgegebenen gültigen
Stimmen werden, nach ihrer Größe geordnet,
nebeneinander geschrieben; unter jede dieser
Summen wird ihre Hälfte, unter diese ihr
Drit tel , Viertel und nach Bedarf auch ihr Fünf-
tel. Sechstel usw. geschrieben. Als Wahlzahl gilt
wenn drei Betriebsratsmitglieder zu wählen sind,
die dr i t tgrößte , bei vier Betriebsratsmitgliedern
die viertgrößte usw. der angeschriebenen Zahlen.
Jedem Wahlvorschlag werden so viele Mitglieder-
stellen zugeteilt, als die Wahlzahl in der Summe
der für ihn abgegebenen Stimmen enthalten ist.

(5) Wenn nach dieser Berechnung mehrere
Wahlvorschläge auf eine Mitgliedsstelle den
gleichen Anspruch haben, so entscheidet die Zahl
der Restst immen; bei gleicher Reststimmenzahl
entscheidet das Los.

(6) Den in dem Wahlvorschlag angegebenen
Bewerbern werden nach der Reihe ihrer Nen-
nung die auf den Wahlvorschlag entfallenden
Mitgliederstellen zugeteilt.

(7) Erscheint ein Wahlwerber, der in mehreren
Wahlvorschlägen genannt ist, als mehrfach ge-
wählt , so hat er binnen einer Woche über Auf-
forderung des Wahlvorstandes zu erklären, für
welche Vorschlagssliste er sich entscheidet; auf
den anderen Listen wird er gestrichen. Unter-
läßt er die Erklärung, so entscheidet der Wahl-
vorstand.

(8) Die auf einem Wahlvorschlag den ge-
wählten Mitgliedern des Betriebsrates folgenden
Wahlwerber gelten als Ersa tzmänner dieser Mit-
glieder. Das Nachrücken auf freiwerdende Mit -
gliederstellen ergibt sich aus der Reihenfolge des
jeweiligen Wahlvorschlages.

W a h l a k t e n .

§ 22. Ober die Wahlhand lung (Stimmabgabe)
u n d St immzählung (Feststellung des Wahlergeb-
nisses) hat der Wahlvors tand eine Niederschrift
aufzunehmen, die von den Mitgliedern des
Wahlvors tandes zu fertigen ist. Die Wahlak ten
(Wahlkundmachung , Wählerliste, Abs t immungs-
verzeichnis, St immzettel , Berechnung des Wahl -

ergebnisses und Niederschrift) sind in einem U m -
schlag zu verwahren , der in Gegenwart des
Wahlvors tandes zu versiegeln ist. Sobald das
Wahlergebnis rechtskräftig geworden ist, sind
die W a h l a k t e n vom Wahlvors t and dem Vor -
sitzenden des gewählten Betriebsrates zu über-
geben, der sie bis zur Beendigung seiner Tä t ig -
keitsdauer aufzubewahren hat .

V e r k ü n d u n g des W a h l e r g e b n i s s e s .
§ 23. (1) Die Gewählten sind vom Wahlvor-

stand unmittelbar nach der Feststellung des
Wahlergebnisses von ihrer Wahl zu verstän-
digen. Erklärt der Gewählte nicht binnen drei
Tagen, daß er die Wahl ablehnt, so gilt sie als
angenommen.

(2) Lehnt er die Wahl ab, so t r i t t der nach
Vorschrift des § 21 , Abs. (8), berufene Ersatz-
mann an seine Stelle.

(3) Das Wahlergebnis ist vom Wahlvor s t and
im Betrieb durch Anschlag kundzumachen, fer-
ner dem Betriebsinhaber, dem nach dem Stand-
or t des Betriebes zuständigen Einigungsamt, der
örtlich zuständigen Kammer für Arbeiter und
Angestellte und den zuständigen Berufsver-
einigungen der Diens tnehmer schriftlich mi tzu-
teilen. Das gleiche gilt für alle Änderungen in
der Zusammensetzung des Betriebsrates während
dessen Tät igkei tsdauer .

E r s t m a l i g e W a h l .

§ 24. (1) Die erstmalige Wahl nach den Vor -
schriften dieser Ve ro rdnung ist vom Wahlvo r -
stand vor Ablauf des Jahres 1947 auszuschreiben.

(2) In neu errichteten Betrieben ist die Wahl
jeweils binnen vier Wochen nach Betriebsbeginn
auszuschreiben.

N e u w a h l e n .

§ 25. (1) Neuwahlen zum Betriebsrat sind so
rechtzeitig vor Ablauf der gesetzlichen Tä t ig -
keitsdauer (§ 5) auszuschreiben und durchzu-
führen, daß der neugewählte Betriebsrat seine
Tät igkei t unmi t t e lba r nach Ablauf der Tät ig-
keitsdauer des abtretenden Betriebsrates auf-
nehmen kann.

(2) Endigt die Tät igkei tsdauer des Betriebs-
rates in den Fällen des § 13, Abs. (2), lit. b) bis
d), des Betriebsrätegesetzes vor Ablauf der ge-
setzlichen Tät igkei tsdauer , sind binnen vier
Wochen nach Beendigung der Tät igkei t des ab-
t re tenden Betriebsrates Neuwahlen auszu-
schreiben.

(3) Die Ausschreibung und Durchführung der
Neuwahlen obliegt in allen Fällen dem Wahl -
vors tand (§ 9), der jeweils von der Betriebsver-
sammlung zu wählen ist.

A n f e c h t u n g d e r W a h l .
§ 26. (1) Die Gült igkeit der Wah l kann b innen

zwei Wochen nach Kundmachung des Wahl -
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ergebnisses von jeder wahlwerbenden Gruppe
und von den Wahlberechtigten beim Wahlvor-
stand angefochten werden.

(2) Die Entscheidung des Wahlvorstandes ist
unter Angabe der Entscheidungsgründe schrift-
lich auszufertigen und dem Beschwerdeführer zu-
zustellen.

(3) Gib t der Wahlvors t and der Anfechtung
binnen einer Woche nicht s tat t , so ist b innen
einer weiteren Woche die Beschwerde bei dem
nach dem Standor t des Betriebes zuständigen
Einigungsamt zulässig, das endgült ig entscheidet.

U n g ü l t i g k e i t d e r W a h l .

§ 27. (1) Die Wah l eines Betriebsrates ist un-
gültig, wenn wesentliche Best immungen des
Wahlverfahrens verletzt wurden und hiedurch
das Wahlergebnis beeinflußt werden ko nn t e .
Eine Beeinflussung des Wahlergebnisses ist vo r
allem dann anzunehmen, wenn ohne die ge-
rügten Verfahrensmängel eine andere Zusam-
mensetzung des Betriebsrates zustande gekom-
men wäre.

(2) Die Wah l einer Person ist ungült ig, wenn
sie zur Zeit der W a h l nicht wählbar war .

Artikel II.

W a h l d e s Z e n t r a l b e t r i e b s r a t e s .
A n z a h l d e r M i t g l i e d e r .

§ 28. (1) In Unternehmen, die mehrere Be-
triebe umfassen [§ 12, Abs. (1), des Betriebsräte-
gesetzes], ist aus der Mitte der Mitglieder der
Betriebsräte des Unternehmens ein Zentralbe-
triebsrat zu wählen.

(2) In den Zentralbetriebsrat sind zu wählen
in Unte rnehmen

bis zu 1000 Dienstnehmern 4 Mitglieder,
mi t 1001 bis 1500 Dienstnehmern 5 Mitglieder,
mi t 1501 bis 2000 Dienstnehmern 6 Mitglieder,
mi t 2001 bis 2500 Dienstnehmern 7 Mitglieder,
mit 2501 bis 3000 Dienstnehmern 8 Mitglieder,
mit 3001 bis 3500 Dienstnehmern 9 Mitglieder,
mi t 3501 bis 4000 Dienstnehmern 10 Mitglieder,
mi t 4001 bis 4500 Dienstnehmern 11 Mitglieder,
mit 4501 bis 5000 Dienstnehmern 12 Mitglieder,

für je weitere 1000 Dienstnehmer um ein Mit-
glied mehr, wobei Bruchteile von 1000 für voll
gerechnet werden.

(3) Für jedes Mitglied ist mindestens ein Er-
satzmann zu wählen, der im Falle der Verhinde-
rung des Mitgliedes oder des Erlöschens der
Funkt ion des Mitgliedes an dessen Stelle zu
treten hat.

(4) Für die Bes t immung der Anzah l der Mit -
glieder des Zent ra lbe t r iebsra tes ist die Anzah l
der D iens tnehmer maßgebend , die am T a g e der
Ausschreibung der W a h l des Zent ra lbe t r iebs -
rates im U n t e r n e h m e n beschäftigt sind. Eine
Änderung der Anzahl der Diens tnehmer des

Unte rnehmens oder der Anzah l der Betriebe
nach der Wahlausschreibung ist auf die Anzahl
der Mitglieder des Zentralbetriebrates während
seiner Tät igkei tsdauer ohne Einfluß.

T ä t i g k e i t s d a u e r u n d W a h l r e c h t .

§ 29. (1) Die Mitglieder des Zentralbetr iebs-
rates werden auf die Dauer eines Jahres gewählt .

(2) Die W a h l ist unmi t te lbar , geheim u n d nach
den Grundsä tzen des Verhältniswahlrechtes
durchzuführen.

(3) Wahlberechtigt und wählbar sind alle am
T a g der Wah l [§ 31 , Abs. (2)] in Funk t ion
stehenden Mitglieder der im U n t e r n e h m e n b e -
stellten Betriebsräte.

W a h l v o r s t a n d .

§ 30. (1) Die Ausschreibung und Durchführung
der W a h l obliegt einem Wahlvors tand , der aus
mindestens drei Mitgliedern besteht. Jeder im
U n t e r n e h m e n bestellte Betriebsrat entsendet
eines seiner Mitglieder als Mitglied in den Wah l -
vorstand.

(2) Sind innerhalb eines Unternehmens n u r
zwei Betriebsräte errichtet, so entsendet der Be-
triebsrat, der die größere Zahl von Mitgliedern
aufweist, zwei Mitglieder in den Wahlvors tand;
weisen beide Betriebsräte die gleiche Anzahl von
Mitgliedern auf, so entscheidet das Los darüber,
welcher Betriebsrat zwei Mitglieder entsendet.
Das drit te Mitglied wird vom anderen Betriebs-
rat entsendet.

(3) Die Entsendung der Mitglieder des Wahl -
vorstandes ist binnen drei Tagen nach der Kon-
stituierung des Betriebsrates bei vorzeitiger Be-
endigung der Tätigkeit des Zentralbetriebsrates,
binnen drei Tagen nach der Beendigung der
Tätigkeit dem O b m a n n des Betriebsrates jenes
Betriebes anzuzeigen, der innerhalb des Unter -
nehmens die größte Anzahl von Dienstnehmern
umfaßt ; dieser Betriebsratsobmann hat auch den
Wahlvors tand zur konsti tuierenden Sitzung ein-
zuladen.

(4) Der Wahlvors tand hat innerhalb einer
Woche nach dem Zei tpunkt zusammenzutreten,
in dem alle im Unternehmen errichteten Be-
triebsräte konsti tuiert sind; im Falle der vor-
zeitigen Beendigung der Tätigkeit des Zentral-
betriebsrates, innerhalb einer Woche nach der Be-
endigung der Tätigkeit .

(5) Der Wahlvors tand wähl t aus seiner Mi t t e
mit einfacher Stimmenmehrheit einen Vor-
sitzenden; bleibt die W a h l ergebnislos, so
führt das an Jahren älteste Mitglied des
Wahlvors tandes den Vorsi tz . Der Wah lvor s t and
faßt seine Beschlüsse mi t einfacher Mehrhe i t der
abgegebenen S t immen; bei gleichgeteilten Stim-
men gilt die Meinung als angenommen, für die
der Vorsi tzende gest immt hat .



876 Stück 42, Nr . 211.

D u r c h f ü h r u n g d e r W a h l .

§ 31. (1) Der Obmann jedes im Unternehmen
bestellten Betriebsrates hat dem Wahlvorstand
eine Liste der Mitglieder des Betriebsrates zu
übermitteln.

(2) Der Wahlvorstand hat die erstmalige Wahl
des Zentralbetriebsrates innerhalb einer Woche
nach seinem erstmaligen Zusammentrit t [§ 30,
Abs. (4)] auszuschreiben und den Wahltag den
Obmännern aller im Unternehmen errichteten
Betriebsräte schriftlich mitzuteilen, die den Wahl-
tag den Mitgliedern des Betriebsrates bekannt-
zugeben haben.

§ 32. (1) Gruppen von Betriebsratsmitgliedern,
die Wahlwerber aufzustellen beabsichtigen, haben
ihre Wahlvorschläge schriftlich, spätestens einen
Tag vor dem Wahltag dem Vorsitzenden des
Wahlvorstandes zu überreichen.

(2) Die Wahlvorschläge müssen von minde-
stens drei wahlberechtigten Betriebsratsmitglie-
dern unterschrieben sein, die jedoch nicht dem
gleichen Betriebsrat angehören müssen. Die Be-
triebsratsmitglieder mehrerer oder aller Betriebe
des Unternehmens können einen gemeinsamen
Wahlvorschlag überreichen. Der Erstunterzeich-
nete des Wahlvorschlages gilt als dessen Ver-
treter.

(3) Als Wahlwerber dürfen nur Betriebsrats-
mitglieder [§ 29, Abs. (3)] aufgenommen werden.
D e r Wahlvorschlag soll doppel t so viele W a h l -
werber enthal ten , als Mitglieder in den Zentra l -
betr iebsrat zu wählen sind. Der Wahlvorschlag
hat Best immungen darüber zu enthal ten , in
welcher Weise die Ersa tzmänner während der
Tät igkei tsdauer des Zentralbetriebsrates im Falle
des § 28, Abs. (3), an die Stelle des Mitgliedes
nachzurücken haben.

(4) W i r d bis zum Ablauf des letzten Tages
vor dem Wahl tag nur ein Wahlvorschlag beim
Vorsi tzenden des Wahlvors tandes überreicht, so
gelten von den in diesem Wahlvorschlag ge-
nannten Wahlwerbern der Reihenfolge ihrer
N e n n u n g nach so viele als gewählt, als Mit-
glieder in den Zentralbetr iebsrat zu wählen sind;
die den gewählten Mitgliedern folgenden Per-
sonen gelten als Ersa tzmänner . In diesem Falle
unterbleibt die St immabgabe. Dies gilt jedoch
n u r dann, wenn der Wahlvorschlag von sämt-
lichen Mitgliedern aller am gemeinsamen W a h l -
vorschlag beteiligten Betriebsratsmitglieder
unterschrieben ist und der Wahlvorschlag min-
destens doppel t so viele Wah lwerbe r en thä l t ,
als Mitglieder in den Zentralbetr iebsrat zu
wählen sind.

(5) W i r d kein Wahlvorschlag oder n u r ein
Wahlvorschlag, der die Voraussetzungen des
Abs. (4) nicht erfüllt, rechtzeitig eingereicht, so
ist das Wahlverfahren unverzüglich von neuem
einzuleiten.

§ 33 . (1) Für die St immabgabe gelten, soweit
im folgenden nichts anderes bes t immt wird, s inn-
gemäß die Best immungen des § 19.

(2) Als Wählerl is te gelten die von den O b -
männern der Betriebsräte dem Wahlvors t and
überreichten Listen der Betriebsratsmitglieder
[§ 31 , Abs. (1)]; der Anlage einer Wählerl is te
bedarf es nicht.

(3) Die St immabgabe kann auch in der Weise
erfolgen, daß der St immzettel in einem ver-
schlossenen Umschlag vom Betriebsratsmitglied
unmi t te lbar dem Wahlvors tand eingesendet wird ;
im übrigen gelten die Best immungen des § 20
sinngemäß.

(4) Die Zuständigkeit des Einigungsamtes zur
Entscheidung über die Anfechtung der W a h l
richtet sich nach dem Sitz des Un te rnehmens .

(5) Für die Ermi t t l ung des Wahlergebnisses,
die Verwahrung der Wahlak ten , die Verkündung
des Wahlergebnisses und für die Anfechtung der
Wahl gelten im übrigen die Best immungen der
§§ 21 , Abs. (1), (2) und (4) bis (7), 22, 23,
Abs. (1), 26 und 27 sinngemäß.

(6) Das Wahlergebnis ist v o m Wahlvor s t and
in allen Betrieben des Un te rnehmens durch A n -
schlag kundzumachen, ferner dem Inhaber des
Unte rnehmens , dem nach dem Sitz des Un te r -
nehmens zuständigen Einigungsamt, allen Kam-
mern für Arbeiter und Angestellte, in deren Be-
reich sich der S tandor t eines Betriebes des U n t e r -
nehmens befindet, und den zuständigen Berufs-
vereinigungen der Diens tnehmer schriftlich mit-
zuteilen.

B e e n d i g u n g d e r F u n k t i o n d e s
Z e n t r a l b e t r i e b s r a t e s .

§ 34. (1) Die Tät igkei t des Zentralbetr iebs-
rates endigt mi t Ablauf der Zeit, für die er ge-
wählt wurde [§ 29, Abs. (1)].

(2) Vor Ablauf der in Abs. (1) bezeichneten
Zeit endigt die Tät igkei t des Zentralbetr iebs-
rates

a) wenn das U n t e r n e h m e n aufgelöst w i rd :
b) wenn dem U n t e r n e h m e n n u r mehr ein Be-

tr ieb angehört , der einen Betriebsrat ge-
m ä ß § 1, Abs. (1), zu wählen ha t ;

c) wenn die Anzahl der Mitglieder einschließ-
lich der für eine Nachrückung in Betracht
k o m m e n d e n Ersa tzmänner [Abs. (5)] un te r
drei s inkt ;

d) wenn die Mehrhei t der Mitglieder den Ge-
samtrücktrit t beschließt;

e) wenn die Mitglieder aller im U n t e r n e h m e n
errichteten Betriebsräte die Enthebung des
Zentralbetriebsrates beschließen.

(3) Ein Beschluß gemäß Abs. (2), lit. e, bedarf
der Anwesenhei t von mindestens drei Vierteln
der Mitglieder und der Zweidr i t te lmehrhei t der
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abgegebenen Stimmen. Den Mitgliedern des
Zentralbetriebsrates steht in diesem Falle kein
Stimmrecht zu.

(4) Die Mitgliedschaft zum Zentralbetriebsrat
erlischt mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft
zum Betriebsrat [§ 13, Abs. (3), des Betriebs-
rätegesetzes] oder wenn ein Mitglied des Zentral-
betriebsrates von dieser Funkt ion zurücktr i t t .

(5) Während der Tätigkeitsdauer des Zentral-
betriebsrates t r i t t im Falle des Abs. (4) ein Er-
satzmann jenes Wahlvorschlages, auf den das
ausgeschiedene Mitglied gewählt worden ist, nach
Maßgabe der im Wahlvorschlag vorgesehenen
Bestimmungen über die Nachrückung von Er-
satzmännern [§ 32, Abs. (3)] in den Zentral-
betriebsrat als Mitglied ein. Weist der betref-
fende Wahlvorschlag keinen Ersatzmann mehr
auf, der nach § 29, Abs. (3), noch wählbar ist, so
entsendet die wahlwerbende Gruppe, der das
ausgeschiedene Mitglied angehört hat oder an-
gehört, an seiner Stelle ein anderes Betriebsrats-
mitglied in den Zentralbetriebsrat.

(6) Der Zentralbetr iebsrat ha t Änderungen, die
während seiner Tät igkei tsdauer in der Mitglied-
schaft e in t re ten, in allen Betrieben des Unte r -
nehmens durch Anschlag kundzumachen und den
in § 33, Abs. (6), bezeichneten Stellen schrift-
lich mitzutei len.

§ 35. (1) Neuwahlen z u m Zentralbetr iebsrat
sind so rechtzeitig vor Ablauf der in § 29,
Abs. (1), festgesetzten Tät igkei tsdauer auszu-
schreiben und durchzuführen, daß der neuge-
wähl te Zentralbetr iebsrat seine Tät igkei t un-
mit te lbar nach Ablauf der Tät igkei tsdauer des
abtre tenden Zentralbetr iebsrates aufnehmen
kann .

(2) Endet die Tät igkei tsdauer des Zentral -
betriebsrates vor Ablauf der Zeit, für die er
gewählt wurde , sind Neuwahlen b innen zwei
Wochen nach Beendigung der Tät igkei t des ab-
t re tenden Zentralbetriebsrates von dem jeweils
nach § 30 zu err ichtenden Wahlvors t and aus-
zuschreiben.

Artikel III.

W a h l d e r V e r t r a u e n s m ä n n e r .

§ 36. (1) In Betrieben, in denen nach § 1,
Abs. (1), keine Betriebsräte zu wählen sind,
werden, sofern dauernd mindestens fünf Dienst-
nehmer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
beschäftigt sind, Vertrauensmänner bestellt.

(2) In Betrieben mit fünf bis neun Dienst-
nehmern ist ein Vertrauensmann, in Betrieben
mit zehn bis neunzehn sind zwei Vertrauens-
männer zu bestellen.

(3) Die Best immungen der §§ 3 und 4 gelten
sinngemäß.

§ 37. (1) Die Ver t rauensmänner werden durch
unmit te lbare geheime W a h l mit einfacher Mehr-

heit der abgegebenen St immen für die Daue r
eines Jahres gewählt .

(2) Der Wahlvors tand bes t immt nach Fest-
stellung der Wählerl iste den Wahl tag . Der Ein-
reichung von Wahlvorschlägen und der Er -
lassung einer Wah lkundmachung bedarf es
nicht.

(3) Der Wahl t ag ist vom Wahlvors t and im
Betriebe durch Anschlag kundzumachen. Zwi-
schen dem T a g des Anschlages der Kund-
machung und dem Wah l t ag m u ß mindestens eine
Woche liegen.

(4) W e r d e n Wahlvorschläge eingereicht, so s ind
sie n u r gült ig, w e n n sie von mindestens e inem
Dri t te l der wahlberechtigten Diens tnehmer
unterschrieben sind.

(5) Als gewählt gelten die Wahlwerber , auf
die die Mehrzahl der abgegebenen gültigen
Stimmen entfallen ist. Erreicht keiner der W a h l -
werber diese Mehrhei t , so ist eine neue W a h l
auszuschreiben, bei der gültige St immen n u r
für die Wahlwerber jener beiden W a h l v o r -
schläge abgegeben werden können , die im ersten
Wahlgang die meisten St immen erhal ten haben.
Bei gleicher St immenanzahl entscheidet das Los.
Lehnt ein Gewähl ter die W a h l ab oder scheidet
er während der gesetzlichen Tät igkei tsdauer aus
[§ 13, Abs. (3), und § 20, Abs. (2), des Betriebs-
rätegesetzes], so t r i t t der. erstgewählte Ersatz-
mann an seine Stelle.

(6) Auf die W a h l der V e r t r a u e n s m ä n n e r finden
im übr igen die Bes t immungen der §§ 7, 8, 9,
Abs. (1), ers ter Satz, (3), (4), (6) u n d (7), 10
bis 12, 14, 15, Abs. (1) bis (4) u n d (6), 16, 19,
20, 21 , Abs. (1), (2) und (8), 22, 23 , Abs. (1)
u n d (3), 24 bis 27 s inngemäß A n w e n d u n g .

Artikel IV.

§ 38. (1) Bei der Berechnung der in dieser
Verordnung festgesetzten Fristen, die nach Tagen
bestimmt sind, wird der Tag nicht mitgerech-
net, in den der Zei tpunkt oder die Ereignung
fällt, wonach sich der Anfang der Frist richten
soll.

(2) Nach Wochen bestimmte Fristen beginnen
mit dem Tage, in dem der Zei tpunkt oder die
Ereignung fällt, wonach sich der Anfang der
Frist richten soll, und enden mit dem Ablauf
desjenigen Tages der nach der betreffenden Frist-
best immung in Betracht kommenden Woche,
der durch seine Benennung dem Tag entspricht,
an dem die Frist begonnen hat .

(3) D e r Beginn u n d der Lauf e iner Frist wi rd
durch Sonn- oder Feiertage nicht beh inder t .

(4) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonn-
oder Feiertag, so ist der nächste W e r k t a g als
Ende der Frist anzusehen.

(5) Die Tage des Postenlaufes werden in die
Frist nicht e ingerechnet .

Maisel
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Anlage 1
(Zu § 11 der Vdg.)
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Anlage 2
(Zu § 19 der Vdg.)
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Anlage 3
(Zu § 13 der Vdg.)
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Anlage 4
(Zu § 22 der Vdg.)
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Anlage 5
(Zu § 21 der Vdg.)
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212 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 12. Juli 1947, betreffend
die Verhängung von verschärften Verkehrs-
beschränkungen für Tiere im Grenzbezirk

(Tirol).
Mit Rücksicht auf den in bedrohlicher Weise

überhandgenommenen Schmuggel mit Tieren
über die Grenzen des Bundesgebietes wird auf
Grund des § 24 Zollgesetz, St. G. Bl. Nr. 250/
1920, und des § 24 Vollzugsanweisung zum Zoll-
gesetz. St. G. Bl. Nr. 251/1920 angeordnet:

1. In den gegen Italien und die Schweiz ge-
legenen Teilen des Grenzbezirkes des Bundes-
landes Tirol unterliegen Tiere (Pferde, Maul-
tiere, Esel, Rindvieh, Schafe, Ziegen und
Schweine) der Anmeldung und Abmeldung für
ein amtliches Verzeichnis bei der örtlich zu-
ständigen Zollwachabteilung.

2. Von den Zollwachabteilungen werden für
jeden Grenzbewohner, der sich im Besitze von
Tieren der im Punkt 1. bezeichneten Art be-
findet, auch wenn diese ihm nicht eigentümlich
gehören, Tierbestandsverzeichnisse angelegt. Eine
Ausfertigung dieses Verzeichnisses wird dem
Tierbesitzer ausgefolgt, der es ordnungsgemäß

aufzubewahren und auf Verlangen dem kontrol-
lierenden Beamten vorzuweisen hat.

3. Jede Veränderung (Zugang und Abgang) im
Stande der über drei Monate alten Tiere ist
binnen 48 Stunden der zuständigen Zollwach-
abteilung unter Vorlage des Tierbestandsver-
zeichnisses zu melden.

4. Jeder Transport oder Trieb von im Punkt 1.
bezeichneten Tieren muß innerhalb des Grenz-
bezirkes mit einem zollamtlichen Belegschein
(Transportschein) gedeckt sein. Ausgenommen
hievon ist lediglich der Verkehr mit Tieren
innerhalb der geschlossenen Ortschaft. Viehtrans-
porte und Triebe zur Nachtzeit, das ist zwischen
21 und 6 Uhr, sind im Grenzbezirk grundsätzlich
verboten und können nur in Ausnahmsfällen
mit ausdrücklicher Genehmigung der zuständigen
Zollwachabteilung durchgeführt werden.

5. Die Finanzlandesdirektion für Tirol ist er-
mächtigt, die zur Durchführung dieser Anord-
nung erforderlichen näheren Verfügungen ein-
vernehmlich mit der Tiroler Landesregierung,
den Bezirksverwaltungsbehörden und der Landes-
bauernkammer zu treffen.

Zimmermann


